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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im weitesten
Sinne die Verpackung von Lebensmitteln, hier im Beson-
deren aber die Verpackung von Lebensmitteln zur Prä-
sentation im Einzelhandel, um Kunden einen Kaufanreiz
zu geben.
[0002] Produkte wie auch Lebensmittel und darunter
auch Süßigkeiten werden in einer großen Vielfalt von
Verpackungen und Präsentationskonzepten im Einzel-
handel angeboten. Im Besonderen werden dabei Aktio-
nen im Rahmen von größeren Events wie beispielsweise
Welt- und Europameisterschaften genutzt, um den Kau-
fanreiz zu erhöhen, wobei die Produkte event- bzw. the-
mabezogen präsentiert werden. Eine Verpackung mit
den Merkmalen im Oberbegriff von Anspruch 1 ist aus
der GB-A-818 942 bekannt.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung beruht
darin basierend auf diesem Grundkonzept eine Verpa-
ckung für Lebensmittel zum Präsentieren beim Kunden
und Schaffen eines Kaufanreizes zu entwickeln, die sich
von den bisherigen Konzepten abgrenzt, gleichzeitig
aber kostengünstig und leicht herzustellen ist.
[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Verpackung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1, einem Materialbogen
für eine solche nach Anspruch 9 sowie Sets mit einem
solchen Materialbogen nach Anspruch 13 oder 19 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung
finden sich in den Unteransprüchen.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedanke
zu Grunde aus einem ursprünglichen flachen Material-
bogen ein dreidimensionales Objekt zu falten, in dem
das separat verpackte Lebensmittel aufgenommen ist.
Dabei kann das Objekt thema- und/oder eventbezogen
sein, und eigenständig oder in Verbindung mit dem Le-
bensmittel einen realen Gegenstand bilden. Rein bei-
spielsweise sei hier eine Rassel oder ein Pokal genannt.
Im Fall der Rassel kommen als Lebensmittel insbeson-
dere Lebensmittel, die schüttgutartig verpackt sind und
das Geräusch einer Rassel imitieren können in Frage.
[0006] Dementsprechend schlägt die vorliegende Er-
findung eine Verpackung für Lebensmittel, insbesondere
eine Süßigkeit vor. Unter einer Süßigkeit sind diesbezüg-
lich alle Lebensmittel zu verstehen, die nicht zu den
Grundnahrungsmitteln gehören. Dazu zählen unter an-
derem Lutschpastillen, Bonbons, Kaugummis, verschie-
dene Arten von Schokoladen, Kekse, etc. Insbesondere
dient die Verpackung der Aufnahme von schüttgutartig
in einem Behälter oder Behältnis aufgenommenen Sü-
ßigkeiten, wie beispielsweise Pastillen, Bonbons oder
Kaugummis. Die Verpackung gemäß der vorliegenden
Erfindung umfasst einen ursprünglich flachen Material-
bogen. Der Materialbogen kann aus Papier, Pappe,
Kunststoff oder Kombinationen davon sowie vergleich-
baren Materialien bestehen. Bevorzugt kommen jedoch
Papier oder Pappe zum Einsatz. Unter "flach" ist dabei
zu verstehen, dass die großen Außenflächen des Mate-
rialbogens vor dem Falten in einer gemeinsamen, nicht

gekrümmten Ebene liegen. Ein Synonym für "flach" ist
daher "planar". Dieser ursprünglich flache Materialbogen
ist erfindungsgemäß zu einem dreidimensionalen, ins-
besondere themabezogenen, Objekt gefaltet. Dabei ist
unter einem dreidimensionalen Objekt insbesondere die
Nachahmung eines dreidimensionalen realen Gegen-
stands zu verstehen, dem der Kunden regelmäßig eine
spezielle Eigenschaft und/oder Funktion zuordnet. Fer-
ner ist eine Aufnahme vorgesehen, in der wenigstens ein
separat verpacktes Lebensmittel aufgenommen ist. Am
Beispiel der Lutschpastillen, Bonbons oder Kaugummis
könnten diese in einer Vielzahl in einem Behälter, z. B.
einer Schachtel aus Papier, Pappe oder Kunststoff auf-
genommen sein, welche Schachtel wiederum in der Auf-
nahme des Objekts gehalten ist. Indem das separat ver-
packte Lebensmittel in dem Objekt präsentierbar ist und
der Kunde mit dem Objekt eine separate vom Lebens-
mittel eigenständige Eigenschaft und/oder Funktion ver-
bindet, wird ein Unterschied zu bestehenden vergleich-
baren Lebensmitteln geschaffen und dadurch ein Kauf-
anreiz gegeben.
[0007] Vorzugsweise kommt eine derartige Verpa-
ckung in Verbindung mit größeren Sportevents zum Ein-
satz, wie beispielsweise Welt- und Europameisterschaf-
ten. Rein beispielhaft sind hier Fußballwelt- und Europa-
meisterschaften genannt. Hierbei ist es bevorzugt das
dreidimensionale Objekt zu einem sportbezogenen Ob-
jekt, insbesondere einer Rassel oder einem Pokal, zu
falten. Dabei kann die Rassel insbesondere in Verbin-
dung mit oben erwähnten schüttgutartig in einem Behäl-
ter enthaltenen Lebensmitteln, z. B. Süßigkeiten, insbe-
sondere Lutschpastillen, Kaugummis oder Bonbons als
tatsächlich Geräusch entwickelnde Rassel zur Unterstüt-
zung der eigenen Mannschaft zum Einsatz kommen.
[0008] Um den Herstellungsprozess einfach und kos-
tengünstig zu gestalten, ist es bevorzugt die Aufnahme
entweder unmittelbar durch Faltung des ursprünglich fla-
chen Materialbogens zum dreidimensionalen Objekt mit
auszugestalten oder aber durch einen separaten eben-
falls ursprünglich flachen Materialbogen auszubilden.
[0009] Dabei kann der Materialbogen durch die Ver-
wendung von Klebemittel im gefalteten Zustand gehalten
werden. Bevorzugt ist es jedoch, dass der Materialbogen
durch formschlüssigen Eingriff von Eingriffseinrichtun-
gen im gefalteten Zustand gehalten wird und/oder durch
das dreidimensionale Objekt im gefalteten Zustand ge-
halten ist. Auch ist es denkbar, dass die aus dem Mate-
rialbogen gefaltete Aufnahme ausschließlich durch das
dreidimensionale Objekt im gefalteten Zustand gehalten
ist. Dadurch kann auf Klebemittel verzichtet und der Her-
stellungsprozess optimiert werden.
[0010] Auch die Verbindung der Aufnahme mit dem
dreidimensionalen Objekt erfolgt vorteilhafterweise
formschlüssig und/oder kraftschlüssig, d. h. ohne Ver-
wendung von Klebemitteln und anderen stoffschlüssigen
Verbindungen, insbesondere damit nur formschlüssig
und/oder kraftschlüssig. Dabei ist es in der Regel vorteil-
haft primär formschlüssige Verbindungen zu verwenden,
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die von einer zusätzlichen kraftschlüssigen Komponente
unterstützt wird. Ebenso wird das separat verpackte Le-
bensmittel vorzugsweise nur formschlüssig und/oder
kraftschlüssig in der Aufnahme bzw. der Verpackung ge-
halten.
[0011] Darüber hinaus ist es weiter vorteilhaft das drei-
dimensionale Objekt primär durch form- und/oder kraft-
schlüssige Verbindungselemente im gefalteten Zustand
zu halten. Insbesondere ist es hierbei bevorzugt dies
durch den Eingriff von Eingriffseinrichtungen, die Be-
standteil des Materialbogens sind, zu realisieren.
[0012] Ferner ist erfindungsgemäß ein zusätzliches
ebenfalls bevorzugt flaches Element aus den gleichen
oder vergleichbaren Materialien, wie der Materialbogen
vorgesehen und steht mit dem Materialbogen, aus dem
das dreidimensionale Objekt gefaltet ist in Eingriff, um
das dreidimensionale Objekt im gefalteten Zustand zu
halten.
[0013] Bei letzterer Ausgestaltung hat es sich als vor-
teilhaft erwiesen, wenn das zusätzliche Element, das
dreidimensionale Objekt vollumfänglich umgreift und da-
durch zusammenhält. Dabei ist es bevorzugt, dass das
zusätzliche Element auf das dreidimensionale Objekt
aufgeschoben wird und in radialer Richtung und/oder
Umfangsrichtung zusammenhält bzw. in Form hält.
[0014] Um ein Entnehmen des separat verpackten Le-
bensmittels aus der Verpackung zu verhindern, kann es
vorteilhaft sein die Außenkontur geschlossen zu gestal-
ten. Um dennoch einen Blick auf das Lebensmittel bzw.
dessen Verpackung zu gewähren, kann es vorteilhaft
sein im Bereich der Außenkontur des dreidimensionalen
Objekts ein Sichtfenster, insbesondere ein durch ein
transparentes Material verschlossenes Sichtfenster vor-
zusehen.
[0015] Insbesondere bei der Ausbildung des dreidi-
mensionalen Objekts als Rassel hat es sich als vorteilhaft
ergeben, dass der Materialbogen mehrere flache, der
Außenkontur des dreidimensionalen Objekts im Quer-
schnitt entsprechende Abschnitte aufweist, die über ers-
te Faltlinien miteinander verbunden sind.
[0016] Des Weiteren sind die einzelnen Abschnitte,
vorzugsweise jeweils entlang ihrer Mittellinie mit einer
zweiten Faltlinie versehen, so dass die Abschnitte ent-
lang der ersten Faltlinien jeweils zur Hälfte aufeinander
gefaltet werden können und dadurch die zweiten Faltli-
nien der Abschnitte beim Falten zum dreidimensionalen
Objekt, insbesondere der Rassel oder des Pokals im ge-
falteten Zustand im Zentrum des Objekts liegen. Dadurch
erstrecken sich die aufeinander liegenden Bereiche der
Abschnitte sternförmig bzw. radial vom Zentrum weg. Mit
anderen Worten ist das Objekt im Querschnitt sternför-
mig gestaltet. Dabei ist es vorteilhaft, dass die einzelnen
Abschnitte einen den Rasselkopf bzw. Pokalkopf ausbil-
denden Teilbereich und einen den Rasselgriff bzw. Po-
kalfuß ausbildenden Teilbereich aufweisen.
[0017] Um im gefalteten Zustand das Lebensmittel
aufnehmen zu können, ist es bevorzugt die Abschnitte
jeweils mit einer Aussparung zu versehen, so dass im

Beispiel der Rassel bzw. des Pokals im Zentrum des Ras-
sel- bzw. Pokalkopfs ein Hohlraum entsteht, in dem das
Lebensmittel vorzugsweise rein formschlüssig aufge-
nommen werden kann. Um dies zu unterstützen, kann
es vorteilhaft sein zusätzlich eine separate Aufnahme in
diesem Hohlraum vorzusehen, die beispielsweise durch
eine Schachtel mit einseitiger Öffnung realisiert sein
kann.
[0018] Darüber hinaus schlägt die vorliegende Erfin-
dung ein Set zur Herstellung einer Verpackung, wie sie
oben erläutert wurde, vor, wie es in Anspruch 8 definiert
ist. Vorteilhafte Ausführungsformen des Sets finden sich
in den zugehörigen Unteransprüchen.
[0019] Insbesondere zur Ausbildung einer Rassel oder
eines Pokals ist ein weiteres bevorzugt flaches Element
vorgesehen, das auf den zum dreidimensionalen Objekt
gefalteten Materialbogen aufschiebbar ist, um den zum
dreidimensionalen Objekt gefalteten Materialbogen im
gefalteten Zustand zu halten. Dabei ist in dem flachen
Element eine Aussparung vorgesehen, die mehrere
durch das Zentrum verlaufende längliche Schlitze auf-
weist. Insbesondere bevorzugt ist es das flache Element
rund zu gestalten. Weiter bevorzugt ist es beim Einsatz
in einer Rassel oder einem Pokal, bei aufeinander lie-
genden Bereichen (Wände) der einzelnen Abschnitte,
die sich radial vom Zentrum erstrecken, die Aussparun-
gen entsprechend der sich radial erstreckenden Wände
zu gestalten, so dass die sich radial erstreckenden Wän-
de durch Aufschieben des zusätzlichen Elements in Um-
fangsrichtung beabstandet gleichmäßig gehalten wer-
den und damit das Objekt im gefalteten Zustand ver-
bleibt.
[0020] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung, die mit einem oder mehreren der oben
erwähnten Merkmale verwirklicht werden können, es sei
denn die Merkmale widersprechen einander, sind der fol-
genden Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen
zu entnehmen. Diese erfolgt unter Bezugnahme auf die
begleitenden Zeichnungen, in denen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Verpa-
ckung gemäß einer ersten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ohne separat verpackte Le-
bensmittel zeigt;

Figur 2 eine perspektivische Ansicht der Verpackung
aus Figur 1 mit separat verpackten Lebensmitteln
zeigt;

Figur 3 eine Unteransicht der Verpackung aus den
Figuren 1 und 2 zeigt;

Figur 4 eine Aufsicht auf einen Materialbogen zur
Ausbildung des dreidimensionalen Objekts der Ver-
packung aus Figur 1 zeigt;

Figur 5 ein zusätzliches Element zeigt, um das drei-
dimensionale Objekt aus den Figuren 1 bis 3, wel-
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ches aus einem Materialbogen gemäß Figur 4 ge-
faltet wurde, im gefalteten Zustand zu halten;

Figur 6 eine perspektivische Ansicht einer Verpa-
ckung gemäß einer zweiten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung ohne separat verpackte Le-
bensmittel zeigt;

Figur 7 eine Aufsicht auf einen Materialbogen zur
Ausbildung des dreidimensionalen Objekts der Ver-
packung aus Figur 6 zeigt; und

Figur 8 ein zusätzliches Element zeigt, um das drei-
dimensionale Objekt aus Figur 6, welches aus einem
Materialbogen gemäß Figur 7 gefaltet wurde, im ge-
falteten Zustand zu halten.

[0021] In den verschiedenen Zeichnungen und Aus-
führungsformen wurden gleiche Bezugszeichen für glei-
che oder vergleichbare Elemente verwendet. In der fol-
genden Beschreibung wurden die entsprechenden Ele-
mente in der Regel nur einmal erläutert und die Beschrei-
bung eines Elements bei einer Ausführungsform gilt auch
für das gleiche Element einer anderen Ausführungsform.
[0022] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1 bis 5 eine erste Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung erläutert.
[0023] Die Verpackung ist gebildet aus einem flachen
Materialbogen, insbesondere aus Papier oder Pappe,
wie er in Figur 4 dargestellt ist, einer Aufnahme 20, eben-
falls aus Papier oder Pappe sowie einem zusätzlichen
Element 30, wie es einzeln in Figur 5 dargestellt ist und
das ebenfalls aus Papier oder Pappe besteht. Dabei ist
das dreidimensionale Objekt der Verpackung als Rassel
ausgestaltet.
[0024] Der Materialbogen 10 weist mehrere (hier
sechs) Abschnitte 11 auf, die hier in zwei Teilbereiche
untergliedert werden können, einen Kopfbereich 12 der
Rassel und einen Griffbereich 13 der Rassel.
[0025] Die jeweiligen Abschnitte 11 sind über erste
Faltlinien 14 miteinander verbunden, wobei die jeweils
äußeren Abschnitte 11 nur einseitig mit einem anderen
Abschnitt verbunden sind und die inneren Abschnitte 11
jeweils an gegenüberliegenden Seiten über die Faltlinien
14 mit jeweils einem Abschnitt 11 in Verbindung stehen.
Im Bereich der Kopfbereiche 12 weist jeder Abschnitt 11
eine Aussparung 15 auf. Die Aussparungen 15 in den
beiden äußeren Abschnitten 11 weisen jeweils in ihrer
unteren und außen liegenden Ecke eine Nut 16 auf. Eine
solche Nut 16 ist in den einander zugewandten unteren
Ecken der Aussparungen 15 der mittig nebeneinander
liegenden Abschnitte 11 ebenso vorgesehen.
[0026] Darüber hinaus sind die Abschnitte 11 jeweils
mit zweiten Faltlinien 17 versehen, die entlang einer Mit-
telachse verlaufen und es gestatten die jeweiligen Ab-
schnitte 11 mittig zu falten. Durch die zweiten Faltlinien
17 werden die einzelnen Abschnitte 11 in eine linke und
rechte Teilsektion 19L bzw. 19R unterteil.

[0027] Der Kopfbereich 12 ist vom Griffbereich 13
durch zur Mittellinie gegenüberliegende Nuten 18 von-
einander getrennt. Die in den Figuren 1 und 2 sichtbare
Aufnahme 20 ist ebenfalls aus einem flachen, jedoch
nicht separat dargestellten Materialbogen ausgestaltet
und zu einem oben offenen Karton gefaltet. In diesem
Zustand wird der Karton durch mit den Seitenwänden 22
verklebte Laschen 21 (Figur 1) gehalten.
[0028] Das zusätzliche Element 30 (Figur 5) weist eine
im Wesentlichen runde Grundform bzw. Außenkontur mit
einem Zentrum 31 auf. Darüber hinaus sind drei längliche
und geradlinig verlaufende Schlitze 32 vorgesehen, die
jeweils durch das Zentrum 31, d. h. radial verlaufen. Da-
durch ergibt sich im zusätzlichen Element 30 eine im We-
sentlichen durch die Schlitze 32 gebildete sternförmige
Aussparung.
[0029] Zum Bilden einer Verpackung, wie sie in den
Figuren 1 und 2 dargestellt ist, werden die linke Sektion
19L des Abschnitts 11 in Figur 4 links außen und die
rechte Sektion 19R des Abschnitts 11 in Figur 4 rechts
außen um die zweite Faltlinie 17 nach oben gefaltet und
von links nach rechts die jeweils rechte Sektion 19R mit
der jeweils linken Sektion 19L benachbarter Abschnitte
11 um die zweiten Faltlinien 17 bzw. die ersten Faltlinien
14 in Figur 4 nach hinten aufeinander gefaltet. Anschlie-
ßend werden die linke Sektion 19L des Abschnitts 11 in
Figur links außen und die rechte Sektion 19R des Ab-
schnitts 11 in Figur rechts außen mit ihrer Rückseite
ebenfalls aufeinander gelegt, so dass die zweiten Faltli-
nien 17, wie in Figur 1 ersichtlich, aufeinander zu weisen.
Die jeweils aufeinander liegenden Sektionen 19R und 19L
der Abschnitte 11 bilden dabei einzelne Wände 23, die
radial von einem Zentrum 31 der Verpackung verlaufen.
Dadurch ergibt sich im Kopfbereich 12 ein Hohlraum 24,
der durch die Aussparungen 15 der einzelnen Abschnitte
11 gebildet ist. Durch die Nuten 16 sind in zwei diametral
gegenüberliegenden Wänden 23 entsprechende Nuten
ausgebildet, um die Aufnahme 20 in Vertikalrichtung
formschlüssig im Hohlraum 24 zu halten. Hierfür wird die
zuvor gefaltete Aufnahme 20 durch die in Figur 1 ersicht-
lichen Bereiche zwischen zwei Wänden 23 schräg in den
Hohlraum 24 eingeführt und dann in den Nuten 16 ver-
rastet, wobei der Boden 25 der Aufnahme 20 auf den
nach oben weisenden die jeweilige Aussparungen 15 be-
grenzenden Kanten der Abschnitte 11 in Vertikalrichtung
gestützt ist.
[0030] Um das dreidimensional gefaltete Objekt im ge-
falteten Zustand zu halten, wird das zusätzliche Element
30 von unten auf den Griffabschnitt 13 aufgeschoben,
wobei die durch das Falten gebildeten Wände 23 im Be-
reich des Griffabschnitts 13 in die länglichen Schlitze 32
des zusätzlichen Elements 30 eingreifen bzw. das zu-
sätzliche Element 30 entlang der Wände 23 den Griffab-
schnitt 13 nach oben bis zum Kopfabschnitt geschoben
wird, wo die jeweils diametral außen liegenden Enden
33 der Schlitze 32 in die Nut 18 eingreifen und so form-
schlüssig ein Entfernen des zusätzlichen Elements 30
verhindern. Dieser Zustand ist aus Figur 3 am besten

5 6 



EP 2 655 217 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ersichtlich.
[0031] Vorteilhafterweise werden in die Aufnahme 20
mehrere z. B. vier Dosen mit vorzugsweise schüttgutartig
enthaltenen Lebensmitteln, z. B. Lutschpastillen, aufge-
nommen. Die Verpackung dieser Lebensmittel ist vor-
zugsweise eine Schachtel aus Kunststoff und/oder Pap-
pe, wobei die Süßigkeiten diese Schachtel nicht vollstän-
dig ausfüllen, so dass bei einem Schütteln ein rasselähn-
liches Geräusch erzeugt wird. Die Verpackung der ersten
Ausführungsform mit eingesetzten separat verpackten
Lebensmitteln ist Figur 2 zu entnehmen. Greift ein Ver-
wender die Verpackung der ersten Ausführungsform im
Griffbereich 13 und schüttelt die Verpackung, so wird
durch die Bewegung der Lebensmittel, z. B. Lutschpas-
tillen in der separaten Verpackung ein rasselähnliches
Geräusch erzeugt, das beispielsweise bei Sportevents
zur Anfeuerung Verwendung finden kann.
[0032] Die Verpackung 40 liegt dabei vorteilhafterwei-
se an den die Öffnungen 15 begrenzenden in Vertikal-
richtung oberen Kanten der Abschnitte 11 an, um ein
Herausfallen zu vermeiden, d, h. die Verpackungen wer-
den formschlüssig in Vertikalrichtungen durch die Auf-
nahme 20 und die oberen Kanten der Aussparungen 15
der Abschnitte 11 gehalten und in Horizontalrichtung
durch die Seitenwände 22 der Aufnahme 20.
[0033] Eine weitere Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung, bei der das dreidimensionale Objekt ei-
nem Pokal nachempfunden ist, wird im Folgenden unter
Bezugnahme auf die Figuren 6 bis 8 erläutert. Dabei wird
im Wesentlichen auf die Ausführungen zur ersten Aus-
führungsform in den Figuren 1 bis 5 Bezug genommen
und lediglich Unterschiede herausgestellt.
[0034] Die Verpackung der zweiten Ausführungsform
umfasst ebenfalls einen flachen Materialbogen 10, der
zu einem dreidimensionalen Objekt, hier einem Pokal,
gefaltet ist. Der Materialbogen 10 ist in Figur 7 dargestellt.
Dabei sind ebenfalls mehrere (hier sechs) über erste
Faltlinien 14 verbundene Abschnitte 11 vorgesehen. Die-
se sind ebenfalls in zwei Teilbereiche unterteilt, einen
Kopfabschnitt 12 anders als bei der Ausführungsform in
Figur 1, jedoch nicht in einen Griffabschnitt, sondern viel-
mehr in einen Ständer- bzw. Fußabschnitt 113. Dabei
stehen die einzelnen Abschnitte 11 anders als bei der
Ausführungsform in Figur 4 nicht nur im Kopfbereich 12
über die ersten Faltlinien 14 miteinander in Verbindung,
sondern auch im Ständerabschnitt 113. Dadurch erge-
ben sich zwischen den Faltlinien 14, die jeweils benach-
barte Abschnitte 11 verbinden, Aussparungen 115, wie
es am besten aus Figur 7 ersichtlich ist.
[0035] Ein weiterer Unterschied zur Ausführungsform
in den Figuren 1 bis 7 liegt darin, dass die Nut zur Be-
festigung des zusätzlichen Elements 30 nicht an der
Schnittstelle zwischen Kopfabschnitt 12 und Ständerab-
schnitt 113 vorgesehen ist, sondern vielmehr im Stän-
derabschnitt 113 und dabei nahe einer Kante 114, die
im gefalteten Zustand die Standfläche bildet. Das zusätz-
liche Element 30, wie es in Figur 8 dargestellt ist, unter-
scheidet sich im Prinzip nicht wesentlich von dem in Figur

5 dargestellten mit der Ausnahme, dass es exakt kreis-
rund gestaltet ist. Somit wird auf die Ausführungen der
ersten Ausführungsform in Bezug auf diese Ausgestal-
tung Bezug genommen.
[0036] Der Aufbau der Verpackung, wie sie in Figur 6
dargestellt ist, erfolgt gleichermaßen wie in Bezug auf
Figur 1 erläutert. Um den Materialbogen 10 im gefalteten
Zustand zu halten, wird das zusätzliche Element 30 un-
ten auf den Ständerabschnitt 113 aufgeschoben, wobei
die durch die jeweiligen Sektionen 19R und 19L gebilde-
ten Wände 23 in die länglichen Schlitze 32 des Element
30 eingreifen bis das Element 30 mit den Nuten 118 ver-
rastet und dadurch gehalten wird (Figur 6).
[0037] Ein weiterer Unterschied der zweiten Ausfüh-
rungsform ist die Ausgestaltung der Aufnahme 20, wie
sie in Figur 6 erkennbar ist. Hierbei wird die Aufnahme
20 nicht durch Klebemittel und Laschen im gefalteten
Zustand gehalten, sondern vielmehr dadurch, dass die
in Figur 6 längeren Seitenwände 22 entsprechend nicht
sichtbare Laschen aufweisen und die jeweils kurzen Sei-
tenwände 22 um eine Faltlinie 26 doppelt gefaltet sind
und ein Vorsprung 27 in eine Nut 28 im Boden 25 eingreift
um die Aufnahme 20 im gefalteten Zustand, wobei die
Laschen zwischen dem doppelt gefalteten Seitenwän-
den liegen.
[0038] Ansonsten unterscheidet sich die zweite Aus-
führungsform außer durch die Gestalt in Form eines Po-
kals nicht wesentlich von der ersten Ausführungsform,
so dass auf die diesbezüglichen Ausführungen verwie-
sen wird.
[0039] Damit bieten die verschiedenen Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung die Möglichkeit auf
einfachste Art und Weise aus Materialbögen und meist
ohne Verwendung von Klebemittelverbindungen Verpa-
ckungen herzustellen, die den Kaufanreiz erhöhen ohne
die Herstellungskosten für das Produkt wesentlich zu er-
höhen. Dabei ist die event- bzw. sportbezogene Ausge-
staltung des dreidimensionalen Objekts als Rassel oder
Pokal besonders vorteilhaft. Es versteht sich aber, dass
die vorliegende Erfindung auch anderweitig umgesetzt
werden kann und auf verschiedenartige Events oder
Themen bezogen ausstaltbar ist.

Patentansprüche

1. Verpackung für Lebensmittel, insbesondere eine
Süßigkeit, umfassend:

einen ursprünglich flachen Materialbogen (10),
der zu einem dreidimensionalen, insbesondere
themabezogenen Objekt, bevorzugt einem
sportbezogenen Objekt, insbesondere einer
Rassel, gefaltet ist, wobei das Objekt eine Auf-
nahme (20) umfasst, in der wenigstens ein se-
parat verpacktes Lebensmittel aufgenommen
ist, wobei das dreidimensionale Objekt durch ein
zusätzliches, bevorzugt flaches, Element (30),
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das mit dem Materialbogen (10), aus dem das
dreidimensionale Objekt gefaltet ist, in Eingriff
steht, im gefalteten Zustand gehalten ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das bevorzugt
flache Element (30) eine Aussparung aufweist,
die mehrere durch das Zentrum (31) verlaufen-
de längliche Schlitze (32) aufweist und von un-
ten auf einen Griffabschnitt oder einen Ständer-
abschnitt des dreidimensionalen Objekts aufge-
schoben ist, wobei Wände des dreidimensiona-
len Objekts in die Schlitze eingreifen.

2. Verpackung nach Anspruch 1, bei der das zusätzli-
che Element (30) das dreidimensionale Objekt voll-
umfänglich umgreift und dadurch zusammenhält.

3. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, bei der die Aufnahme aus einem separaten ur-
sprünglich flachen Materialbogen gefaltet ist.

4. Verpackung nach Anspruch 3, bei der die aus dem
Materialbogen gefaltete Aufnahme (20)
ausschließlich durch das dreidimensionale Objekt
oder formschlüssige Eingriffselemente im gefalteten
Zustand gehalten ist.

5. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, bei der die Aufnahme (20) formschlüssig
und/oder kraftschlüssig, insbesondere nur form-
schlüssig und/oder kraftschlüssig, in dem dreidimen-
sionalen Objekt gehalten ist.

6. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, bei der das dreidimensionale Objekt durch den
Eingriff zweier Elemente (242) die Bestandteil des
Materialbogens (10) aus dem das dreidimensionale
Objekt gefaltet ist sind, im gefalteten Zustand gehal-
ten ist.

7. Verpackung nach einem der vorstehenden Ansprü-
che, bei der im Bereich der Außenkontur des dreidi-
mensionalen Objekts ein Sichtfenster, insbesondere
ein durch ein transparentes Material (240) ver-
schlossenes Sichtfenster, vorgesehen ist durch wel-
ches das Lebensmittel bzw. dessen Verpackung
(40) sichtbar ist.

8. Set bestehend aus einem Materialbogen zum Aus-
bilden des dreidimensionalen Objekts einer Verpa-
ckung nach einem der vorstehenden Ansprüche mit
mehreren flachen der Außenkontur des dreidimen-
sionalen Objekts im Querschnitt entsprechenden
Abschnitten (11), die über erste Faltlinien (14) mit-
einander verbunden sind und einem, bevorzugt fla-
chen Element (30) das auf den zum dreidimensio-
nalen Objekt gefalteten Materialbogen (10) auf-
schiebbar ist, um den zum dreidimensionalen Objekt
gefalteten Materialbogen im gefalteten Zustand zu

halten, dadurch gekennzeichnet, dass das bevor-
zugt flache Element (30) eine Aussparung aufweist,
die mehrere durch das Zentrum (31) verlaufende
längliche Schlitze (32) aufweist und von unten auf
einen Griffabschnitt oder einen Ständerabschnitt
des dreidimensionalen Objekts aufschiebbar ist, so-
dass Wände des dreidimensionalen Objekts in die
Schlitze eingreifen.

9. Set nach Anspruch 8, wobei die Abschnitte (11) des
Materialbogens jeweils entlang Ihrer Mittellinie eine
zweite Faltlinie (17) aufweisen, so dass die zweiten
Faltlinien (17) der Abschnitte im zum dreidimensio-
nal Objekt gefalteten Zustand im Zentrum (31) des
dreidimensionalen Objekts liegen.

10. Set nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Abschnitte
(11) des Materialbogens jeweils eine Aussparung
(15) aufweisen, die im gefalteten Zustand des drei-
dimensionalen Objekts die Aufnahme bilden oder
sich zu einer Halterung für die Aufnahme (20) ergän-
zen.

Claims

1. Package for foodstuffs, in particular confectionery,
comprising:

an originally flat sheet of material (10) which is
folded into a three-dimensional, in particular
themed object, preferably a sports-related ob-
ject, in particular a rattle, wherein the object
comprises a receptacle (20) in which at least
one separately packaged foodstuff is received,
wherein the three-dimensional object is kept in
the folded state by an additional, preferably flat
element (30) which is engaged with the sheet of
material (10) from which the three-dimensional
object is folded, characterised in that the pref-
erably flat element (30) has a recess which has
several elongate slots (32) running through the
centre (31) and is slid from below onto a handle
section or stand section of the three-dimension-
al object, wherein walls of the three-dimensional
object engage in the slots.

2. Package according to claim 1, in which the additional
element (30) encompasses the three-dimensional
object over its whole circumference and so holds it
together.

3. Package according to any of the preceding claims,
in which the receptacle is folded from a separate,
originally flat sheet of material.

4. Package according to claim 3, in which the recepta-
cle (20) folded from the sheet of material is kept in
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the folded state exclusively by the three-dimensional
object or form-locking engaging elements.

5. Package according to any of the preceding claims,
in which the receptacle (20) is held in the three-di-
mensional object in form-locking and/or force-lock-
ing relationship, in particular only in form-locking
and/or force-locking relationship.

6. Package according to any of the preceding claims,
in which the three-dimensional object is kept in the
folded state by the engagement of two elements
(242) which form part of the sheet of material (10)
from which the three-dimensional object is folded.

7. Package according to any of the preceding claims,
in which in the region of the outer contour of the three-
dimensional object a viewing window is provided, in
particular a viewing window closed by a transparent
material (240), through which the foodstuff or its
package (40) is visible.

8. Set consisting of a sheet of material for forming the
three-dimensional object of a package according to
any of the preceding claims having several flat sec-
tions (11) which correspond to the outer contour of
the three-dimensional object in cross-section and
which are connected to each other by first fold lines
(14), and a preferably flat element (30) which can be
slid onto the sheet of material (10) folded into the
three-dimensional object in order to keep the sheet
of material folded into the three-dimensional object
in the folded state, characterised in that the pref-
erably flat element (30) has a recess which has sev-
eral elongate slots (32) running through the centre
(31) and can be slid from below onto a handle section
or stand section of the three-dimensional object, so
that walls of the three-dimensional object engage in
the slots.

9. Set according to claim 8, wherein the sections (11)
of the sheet of material in each case have a second
fold line (17) along their centre line, so that the sec-
ond fold lines (17) of the sections in the state folded
into the three-dimensional object are located at the
centre (31) of the three-dimensional object.

10. Set according to claim 8 or 9, wherein the sections
(11) of the sheet of material in each case have a
recess (15) which, in the folded state of the three-
dimensional object, form the receptacle or comple-
ment each other to form a support for the receptacle
(20).

Revendications

1. Emballage pour articles alimentaires, en particulier

pour un article de confiserie, comprenant :

une feuille de matériau (10) initialement plate,
pliée pour former un objet tridimensionnel, en
particulier un objet à thème, préférentiellement
un objet se rapportant au sport, en particulier
une crécelle, où l’objet comprend un logement
(20) contenant au moins un article alimentaire
emballé séparément, l’objet tridimensionnel
étant maintenu en état de pliage par un élément
complémentaire (30) préférentiellement plat, le-
quel est en prise avec la feuille de matériau (10)
dans laquelle l’objet tridimensionnel est plié, ca-
ractérisé en ce que l’élément (30) préférentiel-
lement plat présente un évidement pourvu de
plusieurs fentes oblongues (32) qui s’étendent
en passant par le centre (31), où est glissée de-
puis le bas une partie de poignée ou une partie
de montant de l’objet tridimensionnel, les parois
de l’objet tridimensionnel étant engagées dans
les fentes.

2. Emballage selon la revendication 1, où l’élément
complémentaire (30) entoure l’objet tridimensionnel
sur toute sa périphérie en le maintenant.

3. Emballage selon l’une des revendications précéden-
tes, où le logement est plié dans une feuille de ma-
tériau séparée initialement plate.

4. Emballage selon la revendication 3, où le logement
(20) plié dans la feuille de matériau est exclusive-
ment maintenu en état de pliage par l’objet tridimen-
sionnel ou par des éléments d’assemblage à enga-
gement positif.

5. Emballage selon l’une des revendications précéden-
tes, où le logement (20) est maintenu dans l’objet
tridimensionnel par engagement positif et/ou par ad-
hérence, en particulier exclusivement par engage-
ment positif et/ou par adhérence.

6. Emballage selon l’une des revendications précéden-
tes, où l’objet tridimensionnel est maintenu en état
de pliage par engagement de deux éléments (242)
faisant partie de la feuille de matériau (10) dans la-
quelle l’objet tridimensionnel est plié.

7. Emballage selon l’une des revendications précéden-
tes, où une fenêtre d’observation, en particulier une
fenêtre d’observation obturée par un matériau trans-
parent (240), est prévue dans la région du contour
extérieur de l’objet tridimensionnel, derrière laquelle
l’article alimentaire ou son emballage (40) sont visi-
bles.

8. Kit composé d’une feuille de matériau pour la réali-
sation de l’objet tridimensionnel d’un emballage se-
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lon l’une des revendications précédentes, avec plu-
sieurs sections (11) plates dont la section corres-
pond au contour extérieur de l’objet tridimensionnel,
lesquelles sont raccordées l’une à l’autre par de pre-
mières lignes de pliage (14) et un élément (30) pré-
férentiellement plat qui peut être glissé sur la feuille
de matériau (10) pliée pour former l’objet tridimen-
sionnel pour maintenir en état de pliage la feuille de
matériau pliée pour former l’objet tridimensionnel,
caractérisé en ce que l’élément (30) préférentielle-
ment plat présente un évidement pourvu de plu-
sieurs fentes oblongues (32) qui s’étendent en pas-
sant par le centre (31), où est glissée depuis le bas
une partie de poignée ou une partie de montant de
l’objet tridimensionnel, les parois de l’objet tridimen-
sionnel étant ainsi engagées dans les fentes.

9. Kit selon la revendication 8, où les sections (11) pré-
sentent chacune une deuxième ligne de pliage (17)
le long de leur axe central, de telle sorte qu’en état
de pliage formant l’objet tridimensionnel, les deuxiè-
mes lignes de pliage (17) des sections sont situées
au centre (31) de l’objet tridimensionnel.

10. Kit selon la revendication 8 ou 9, où les sections (11)
présentent chacune un évidement (15), lesdits évi-
dements formant le logement en état de pliage de
l’objet tridimensionnel, ou se complétant pour former
un support pour le logement (20).
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